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Antrag

der Abgeordneten Joachim Unterländer, Markus Blume, Gudrun Brendel‑Fischer, Petra Dettenhöfer, Hermann Im​hof, Oliver Jörg, Angelika Schorer, Bernhard Seidenath, Reserl Sem CSU,
Tobias Thalhammer, Prof. Dr. Georg Barfuß, Dr. Otto Bertermann, Brigitte Meyer FDP
Aufbau von Hospizvereinen und -strukturen unterstützen

Der Landtag wolle beschließen:

Der Landtag begrüßt ausdrücklich die wertvolle Arbeit der Hospizvereine, die mit großem ehrenamtlichem Engagement Sterbende und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase begleiten. 

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, die Hospizbe​wegung und die bayerischen Hospizvereine weiter intensiv zu unterstützen und sich für die weitere Verbesserung der sozialversicherungsrechtlichen Förderungsmöglichkeiten ein​zusetzen. 

In Kenntnis der Tatsache, dass die Förderung der ambulanten Hospizarbeit bundesgesetzlich im Rahmen der Krankenversicherung (§ 39a Abs. 2 SGB V) und in der bundesweit gültigen Rahmenvereinbarung der Spitzenverbände der Kassen und der Wohlfahrtsverbände geregelt ist und Bayern daneben als einziges Bundesland zur Förderung der Hospizbewegung eine eigene Hospizstiftung, die Bayerische Stiftung Hospiz, ins Leben gerufen hat, sollen alle Möglichkeiten der Einflussnahme Bayerns auf die Verbesserung der Förderung nach § 39a SGB V geprüft und bei Erfolgsaussichten umgesetzt werden. 

Erreicht werden soll insbesondere:

1. Eine flexiblere Förderung der Hospizvereine in der Startphase unter Ausnutzung landesrechtlicher Spielräume nach § 6 Abs. 6 der bundesweit geltenden Rahmenvereinbarung zu §39a SGB V. 

2. Eine stärkere Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Fördermittel z.B. auch durch eine Nachverteilung nicht ausgereichter Mittel.


Begründung:

Die Hospizbewegung hat es geschafft, innerhalb weniger Jahre knapp 3.000 ehrenamtliche Hospizhelferinnen und -helfer und 18.500 Mitglieder zu gewinnen und 130 Hospizvereine und Initiativen zu gründen. Diese ehrenamtliche Struktur gilt es zu erhalten. Das Ehrenamt profitiert jedoch auch von der Unterstützung durch Fachkräfte. Die Möglichkeit der ambulanten Hospizdienste, bei den Krankenkassen die Förderung einer Fachkraft nach § 39a Abs. 2 SGB V zu beantragen, ist daher ein wichtige Unterstützung der Hospizarbeit. Eine Förderung von Hospizvereinen und -struk​turen ist auch deshalb dringend geboten, da sie künftig wesentliche Partner für die aufzubauenden spezialisierten ambulanten Pal​liativeinrichtungen (SAPV) gemäß §§ 37b und 132d SGB V sein sollen.

Die grundsätzliche Anknüpfung der Förderhöhe an die Zahl der ehrenamtlich Tätigen und die Zahl der vorgenommenen Sterbebegleitungen wird begrüßt. Die Anknüpfung der Förderung an das vorhandene Zahlenmaterial des jeweiligen Vorjahres rechtfertigt sich aus der Notwendigkeit für die Kassen, auf valides Datenmaterial zurückzugreifen. Es führte und führt jedoch bei den Hospizvereinen zum Problem der Vorfinanzierung, insbesondere, wenn ein im Aufbau befindlicher Hospizverein im Vergleich zum Vorjahr deutlich gewachsen ist, nunmehr zur Koordination und Begleitung der ehrenamtlich Tätigen die Unterstützung durch eine Fachkraft benötigt und die Förderanknüpfung an die relativ geringe Zahl der ehrenamtlich Tätigen im Vorjahr die Anstellung einer Fachkraft nicht trägt. Hier kann eine Lösung in einer gewissen Lockerung des Berechnungsmodus der Förderung in diesem ersten Jahr mit angestellten Fachkräften liegen.

Nach § 6 Abs. 2 der Rahmenvereinbarung zu § 39a Abs. 2 SGB V zur Förderung der ambulanten Hospizarbeit bemisst sich der Förderbetrag des einzelnen Hospizvereins nach Leistungseinheiten, die die Zahl der zum 31. Dezember des Vorjahres einsatzbereiten ehrenamtlichen Sterbebegleiter und die im Vorjahr geleisteten Sterbebegleitungen widerspiegeln, begrenzt allerdings auf die Höhe der förderfähigen Personalkosten. Dadurch können nicht alle Mittel abgerufen werden, wenn einzelne Hospizdienste geringere Personalkosten aufweisen, als ihnen zunächst als Förderbetrag aufgrund der Leistungseinheiten zugedacht worden wäre. Es ist zu überprüfen, ob und wie eine Nachverteilung dieser nicht ausgereichten Mittel erfolgen kann.      
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